
 Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
I/52/zpb  52/073/2011 
 
Förderung von Sportvereinen 2011 - Barzuwendungen 2011 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Sportbeirat 22.03.2011 Ö Gutachten  
Sportausschuss 22.03.2011 Ö Beschluss  
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Nach Genehmigung des Haushalts 2011 durch die Regierung von Mittelfranken sind die 
Barzuwendungen wie von der Verwaltung vorgeschlagen den Erlanger Sportvereinen zu 
bewilligen.  
 
 

II. Begründung 
 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Entsprechend den Sportförderrichtlinien erhalten die Erlanger Sportvereine die in der An-
lage aufgeführte wirtschaftliche Unterstützung.   
 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Für jedes Mitglied im Alter bis zu 18 Jahren wird eine Barzuwendung bewilligt. 
Die Höhe berechnet sich nach der im Haushalt zur Verfügung gestellten Mittel und der 
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in förderberechtigten Vereinen.  
 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Den Berichtsbogen 2011 haben insgesamt 66 Sportvereine fristgemäß abgegeben. 
Bei 9.988 berücksichtigungsfähigen Jugendlichen und Haushaltsmittel in Höhe von 
59.950 € errechnet sich ein Zuschuss in Höhe von 6,00 € für jedes Mitglied bis zu 18 
Jahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ressourcen  
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(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: 59.950 € bei Sachkonto: 530101 
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 

Haushaltsmittel sind im Budget vorhanden.  
 
 
Anlagen: 1 Liste Barzuwendungen 2011  
 
 

III. Abstimmung 
 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


